
169 2. Abschnitt: Straftaten gegen die Volkswirtschaft § 1 6 6

H andlungen von Bedeutung. In  den S trafandrohungen w ird m it der For
m ulierung „soweit nicht im  Einzelfall, insbesondere bei geringem  Ver
schulden, die m aterielle V erantw ortlichkeit zur Erziehung des Täters ge
eignet is t“ au f die N otw endigkeit der A bgrenzung hingewiesen. Gleich
zeitig w ird  dam it auch vom Gesetz bestim m t, daß strafrechtliche V erant
w ortlichkeit fü r W irtschaftsschädigung auf den Form en der V erantw ort
lichkeit aus anderen Rechtszweigen aufbauen m uß und dann nicht gege
ben ist, w enn andere M ittel der Erziehung zur gesellschaftlichen Disziplin 
ausreichen.

Die Regelung des § 24 Abs. 2 ist insow eit ein Sonderfall, als er die 
A nw endung der m ateriellen V erantw ortlichkeit als einzige M aßnahm e 
rechtlicher V erantw ortlichkeit fü r eine S tra fta t zuläßt. Sie soll dann zur 
A nw endung kommen, w enn dam it der erzieherische Zweck des S traf
verfahrens erreicht und deshalb vom Ausspruch einer S trafe abgesehen 
w erden kann  (vgl. §24, Anm. 3).

r  t

Wirtschaftsschädigung 
§ 166

(1) Wer Produktionsmittel Ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entzieht und dadurch vorsätzlich einen wirtschaft
lichen Schaden verursacht, wird von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit 
öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine schwere Schädigung 
der Volkswirtschaft verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

1. Dieser T atbestand erfaß t im  V erhältn is zu §§ 163, 164 Angriffe, die 
nicht d irek t das sozialistische Eigentum  durch Zerstören, Vernich

ten, Beschädigen oder U nbrauchbarm achen — also durch unm ittelbare Sub
stanzschädigung — beeinträchtigen, sondern die w irtschaftliche Schäden in 
der Form ökonomischer V erluste verursachen. Diese V erluste können durch 
vorzeitiges unzulässiges Stillegen oder Aussondern von M aschinen oder 
Aggregaten erfolgen. Auch fü r bestim m te Fälle der vorsätzlichen Nicht
auslastung m aterie ller Produktionsfonds, durch die w irtschaftliche Schä
den herbeigeführt werden, w ird strafrechtliche V erantw ortlichkeit begrün
det.

2. Die T at kann  n u r vorsätzlich begangen werden. Der Vorsatz muß 
sich sowohl auf die spezifische Begehungsweise als auch auf die

H erbeiführung des w irtschaftlichen Schadens erstrecken. Das M erkm al der 
„vorsätzlichen“ Schadensherbeiführung schließt fü r den ökonomisch ge
rechtfertigten Entzug von Produktionsm itteln , z. B. w enn diese durch den


